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Anfrage 

der Abgeol>dneten Dl'. T:lIESINGER!} Dr. ERMACORA 

und Genossen 

an den Herrn Bundeskanzler 

Nr.&O 7J 

1975 -12- 0 2 

betreffend die Aufnahme der dUl>ch den Herrn Bundeskanzler ange­

kündigten Verhandlungen über die Spitalsfinanzierung mit den 

Ländern 

Seit den Verh~ndlungen über den Finanzausgleich 1967 wurde 

Von den Spi ta l se rha l tel'n darauf hinge1.Je isen!} daß eine Sanier~Lng 

der Krankenanstalten unumgänglich notwendig ist; der Natio­

nalrat hat in einer Entschließung vom 16.6.1966 zu ent-

·s~rechenden Beratungen atefordert. Exper~engesp~äeheund 
. e1.-n Krankenanstaltenau8schul3 (letzterer m1.-t 14 S1.-tzungenJ 

konnten keine L8sung der Frage bringen. 

Auch die Erh8hung und Dynamisierung der BeitragsgrundZagen 

für die Bemessung des Sozialversichel'ungsbeitl'ages(29. ASVG­

Novelle) hat ebenso wenig eine L8sung der Frage gebracht!} 

wie die zwei Nove llen zum KAG 1974. ~lenn auch das FAG 197:3 

einen InvestitioYl.saufwand des Bundes für die KrankenanstaLten 

verheißt!} so steht dieser in keinem Verhältnis zu den Betriebs­

aufwendungen. Das Problem. del' Finanziel'ung der· Kl'anken­

anstalten ist demnach - gemessan an dBn tat8~chlidhen mit 

El'richtung und Betl'ieb von Kpankenanstalten verbundenen Kosten -
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7lach wie vor wzgelöst. 

Es muß betont werden~ daß der Bund durch seine Verantwortung 

für das Gesundheitswesen~ Bund und Länder durch ihpe Vepant­

wortun.g füp das Kra1'lkenanstaZtenwesen und die allel'dings de'lJ1" 

Bund zuzuordnenden Sozia lversicherungst1?ägep jene ö ffen t lichen 

Köppepschaften 8ind~ denen Verantwortung auf diese~ 'Sachgebieten 

übel'tragen ,:s t. 

In dep RegiepungserkZäpung vom 5. November 1971 stellte der Herr 

Bundeskanzlep fest: "Es wipd notwendig sein~ das Spitalswesen 

auf eine neue Gl'undlage zu steZlen .... Die Spitalsorganisation 

ist an die neuzeitlichen Epfopdel'nisse anzupassen: Del' Spitals­

betpieb muß reopganisiept und eine a~sgeglichene Finanziepung 

sichepgestelZt werden." 

Selbst die Frau Minister Dr. Leodolter kam ~n ihrem Gesundheits­

und Umweltschutzplan zur Uberzeugung: "Das gegenwärtige System 

der Abgangsdeckung ist mitvepantwortlich für die wiptschaftZiche 

Bedrängnis der Krankenanstalten. n 

Das Vephältnis zwischen Ländepn und Sozialvepsichepungsträgern 

ist dupch die Regelung dep Betpiebskostenzuschüsse und Vep­

pflegsgebühpen kpaft Gesetzes auf dem Veptpagswege vopgezeichnet; 

doch damit allein lassen sich die vepmehpten Kosten ni~ht decken. 

Die Ländep sind nach § 18 des Kpankenanstaltengesetzes 1957 

(KAGJ veppflichtet~ Kpankenanstaltspflege füp anstaltsbedüpftige 

Pepsonen "dupch Eppichtung und Bet'1'ieb öffentlichep Kranken­

anstalten" odep dupch Vepeinbarung mit Rechtstpägepn andepep 

Kpanke~anstalten (gemeint sind SoziaZvepsichepungsträgep) sichep 

zu stellen. 

Aus dem KAG epgibt sich eindeutig~ daß die KrankenanstaZten 

dep Aufnahme von anstaltsbedürftigen Pepsonen dienen (§ 22 Abs.4)~ 

oder Pepsonen~ die ein SoziaZvepsicherungsträger im Zuge det' Be­

gutachtung einweist. Letztepes wird auch durch die §§ 148 ff 

des ASVG unterstrichen. 
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Die §§ 57 If e;ztha~ten° RegeZungen über Z1Jeck~>u.$chüsse des Bzmdcß 

° gemäl3den §§ 12 f F.-VG für Betrieb und Erhaltung. Aus dem Ab­

schnitt II des ASVG ergibt sich~ daß die SoziaZbersicherungs­

trägep im Wege der Verpflegskostenersätze (§ 148 ASVG) Unter­

kunft~ ärz~liche Untersychung mit BehandZung~ Beistellung 

van allen erforderZichen Heilmitteln abgelten. 

-
Weder das KAGnoch die Ausführungsgesetze der Länder und 

das ASVG enthaZten grundsätzliche Aussagen darüber~ wer- abge-. 
sehen von § 55 55 KAG - die Kosten für die Errichtung und Er-

haltung von Krankenanstalten an und fü~ sich aufzubringen hat. 

Lediglich in Tirol und VO'rarlberg gibt es Regelungen über 

den Ersatz des Be triebsabgange s. rlenng le ich man im allgemeinen 

8chließt~ daß es die Länder sind~ die die Kosten der Errichtung 

von öffent lichen Krankenans taZ ten zu tragen haben~ so iOst der 

Schluß~ daß den Ländern die alleinige Bürde c:-ufge las tet ist~ 

juristisch nicht zwingend. Denn das Schweigen der Gesetzgebey' 

°o über die Kostenfrage der °Erhaltung und Errichtung erfordert 

doch~ daß man die allgemeinen Regelungen über die finanzieZlen 

Verhältnisse zwischen Bund und Ländern zur Lösung dieser Frage 

heranzieht. .. 

Gemäß § 1 F.-VG tragen Bund und Länder (Gemeinden) die 

finanzie Z Zen LasteOn für die Besorgung ihrer "eigenen Aufgaben"; 

die Aufgaben beziehen sich - auch nach der Judikatur dGS VfGH -

auf hoheitliche und wirtschaftliche Aufgaben. Was nun eine 

Aufgabe im Sinn desoF.-VG ist~ bestimmt sich - soweit nicht 

wirtschaftliche Probleme in Frage komme~ - nach den Rompetenz­

bestimmungen des B. -VG. 

° Un ter 'A ufgabe 11 sind nicht nur Verwal tungs tätigkeiten sondern 

auch gesetzgeberischeTätigkeiten zuverstehen~ Denn nichts 

spricht dafür~ daß etwa nur die Verwaltungstätigkeit als 

.Aufgabe im Sinn des F.-VGoanzusehen wäre. Die einschZägigen 

Maoteria lien zum F'. - VG und die Reahtsprechung zu diesem Ver­

fassungsgesetz zwirzgen zu keinem Gegenochluß. § 1 F.-VG verweist 
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auf die Geseizgebung~ 

treffen kann. 

4 

die von di eser Grzwdsatzreae Zuna Ausnahmen .., v 

Im Bereiah der Krankenanstalten teilt das B-VG die Besorgung 

dieser Angelegenheiten ~wisahen Bund und Landern auf. Auah 

der Bund hat Aufgaber. auf dem Gebiete dep Krankenanstalten; 

das bestimmt Ar~. 12 Ahs. 1 Z.l B-VG~ denn der Bund hat hinsiaht­

l'iah der Kranken- und PflegeanstaZten die Aufgabe, mit' Grund­

satzgesetzen dafür vorzusorgen. Daraus kann geschlossen wel~den, 

daß auch der Bund auf dem Gebiete der Krankenanstalten Aufgaben 

besorgt, und daher eine finan~ielle Mitverantwortung hat. 

Die Erriahtung und ErhaZtung von KrankenanstaZten darf hinii~ht­

lieh der Aufgabenfrage nicht allein von dem Gesichtspunkt des 

Art. 12 B-VG aus gesehen werden: Aus dem KAG ergibt sich din­

deutig~ (vor aZ lern §§ 22 ff) ~ daß die Erl'ichtw-:gvon Krankenan­

stalten niaht Se,lbstzweck ist~ sondern Mittel dazu~ pf~~ge­

bedüY'ftigen Personen zu helfen. Diese HiZfe ist aber Aufgabe des 

Gesundheitswesens ~ Ja noch mehr: gem~ß § 22 Abs~ 2 haben 

Krankenanstalten auch deY' Sozialversicherung zu dienen. Das er­

gibt siah auah aus der Judikatur des VfGH. Die Aufgabe "KY'anken­

und Pftegeanstalten" kann also ohne die anderen eben gen~nnten 

Aufgaben gaY' niaht gedacht werden. Die KY'ankenanstaZten dienen 

,der Besorgung auch dieser Aufgaben; Aufgaben, die in Gesetzgebung 

und VoZZziehung 'in die Bundeskompetenz fallen (Art. 10 Aba.l 

Z. 11: Komptetenztatbestand "Gesundheitswesen"~ und Art. 10 Abs.l 

Z.13: Kompetenztatbestand "SozialveY'siaherungswesen"). , 
Ausdiese,rInterpretation foZgt, daß es eine für Bund und 

L~nder gemeinsame Aufgabe ist" für den PfZegebedürftigen 

'durch Krankenansta'Lten" "Gesundheitswesen" und SoziaZversicherung 
Sorge'zu ~rag~n. Dazu kommt noch, daß dle SoziaZversicherung vom Bund organi­

. sierte und die . Buddesveyrwalt'//YLg dezentraZisierende Besorgung von Bimdesauf­

gaben ist. 
Aus all, dem kann der SahZuß abgeleitet werden, daß ~soferne 

, das KAG, seine Ausführungsgesetze 'und das ASVG nichts anderes 

825/J XIV. GP - Anfrage (gescanntes Original)4 von 6

www.parlament.gv.at



• C 

5 

bestimmen' (und es wird in dieser lJinsicht mil" auf Teilgebieten 

anderesbest'l:mmt) - die finanzi~llen Lasten 3 die sich aus der 

Besorgung dieser gemeinsamen Aufgaben (:=Errichtun(l und Erhaltung 

von öffentZichen Krankenanstalten) ergeben 3 auah gemeinsam 

zu tragen sind. 

Weder die Rege lung . deI' Bundesver fassung noch die der Finanz­

verfassung und des. Finanzausgleichs 3 aber auah niaht die Regelung 

des KAG oder anderer Vorschriften enthalten irgend einen Schlüssel 3 

aus dem man die Auf teilung der entsprechenden finanziellen Lasten 

für die Erriahtung und Erhaltung von Krankenanstalten ableiten 

könnte. Daraus folgt aber notwendigerweise die Pfliaht zur Ko­

operation.) die Leistungen des finanzie Z len Aufwandes .zu bes timmen.) 

ohne die die AUfgaben für das GesundheitsüJesen nur mangelhaft 

erfül lt zverden können. 

DerSahlüsselfür die Leistungen bei dei' Errichtung von 

Krankenanstal.ten müßte aber im Verhandlungsweg zwischen~ den 

Landern und dem Bund.) zu dem auch - kompeten~maßig - die 

Sozialversicherungstrdger gehören.) ausgehandelt werden . 

. Verhandlungen über die Ermittlung des Sahlüssels rür die Auf -

teilung der finanziellen Lasten zur Erriahtung von Kranken­

anstalten sollten aufgrund des Art. 15 a B.-VG angestrlibt 

",erden. 

Die unterzeiahneten Abgeordneten riahten daher an den Herrn 

Bundeskanzler folgende 

Anf.:r·age . . 

1) Wann werden Sie d'l:e von Ihnen bereits angekündigten Verhand­

lungen aber die Neurege lung der. Spita lsfinanzierung mit den . 
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Lände2'n UI,d den Kl'ankenkassen aufnehmen? 

2) _ Warum haben Sie in Anbetracht der D2'inglichkeit des Spitals­

finan~ierungsprobZ~ms diese VerhandZungen bisher noch nicht 

au.fgenommen·? 

3) fleZche Vorstellungen werden Sie in den Verhandlungen mit 

den Ländern und den Krankenkassen zu diesem Problem prä-
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